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Mietvertrag vonoviA 
M2019062500122 

Mietvertragsnummer: 0535/1182817011032 
Ust-Id-Nr.: DE291810275 

Mieter: Herrn Mohamad Ramez Hamad 
Frau Heba Al Ahmad 

Wohnung: Bochum, Gropiusweg 18 im 2. Obergeschoß r6chti.j^_.w.yv 
Mietbeginn: ^ .06 .2019 Kundenser)W<fe^bH 

^/f , Postfach • ■yAjM]ßc\\um 
Service-Nr.: ( 2 ^ 4 7 0 0 000 

Fax-Nr.: 0234 314 888 4414 
E-Mail: service@vonovia.de 

Die Vonovia Kundenservice GmbH, Postfach, 44784 Bochum 
- im Namen und für Rechnung für Banner Wohnungsbau Grundbesitz IV 
GmbH -

(im folgenden Vermieter genannt) 

schließt mit 

Herrn Mohamed Ramez Hamad 
Frau Heba Al Ahmad 
(im folgenden Mieter genzinnt) 

diesen Mietvertrag. 

Vonovia 
Kundenservice GmbH 
Unlversltatsstr. 133 
44803 Bochum 

HRB 16380 
Amtsgericht Bochum 

Geschäftsführung 
Rolf Buch 
Arnd FIttkau 
Malte Hollsteln 

www.vonovla.de 

mailto:service@vonovia.de
http://www.vonovla.de
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K u n d e n ^ 4 ^ e GmbH 

Mietekonto 0535/1182817011032 Postfa/V/4^84 Bochum 28 05 2019 
Service-(l^^r^34 414 700 000 

Täx rJi-.! 022131^ C'i'̂ Ar^lA 
Mohamed Ramez Hamad 

§ 1 Mietsache 
E-Mail: service@vonovia.de 

(1) ^/^^ 
Der Vermieter vermietet dem Mieter ab dem><.06.2019 zu Wohnzwecken die 
Wohnung im Hause: Bochum, Gropiusweg 18 im 2. Obergeschoß rechts. 

Die Wohnfläche beträgt 78,15 m .̂ 

Diese Angabe dient wegen möglicher Messfehler nicht zur Festlegung des Mietgegenstandes. Der 
räumhche Umfang der gemieteten Sache ergibt sich vielmehr aus der Anzahl der vermieteten Räume. 

(2) 
Die Wohnung ist öffentlich gefördert. 

(3) 
entfälh. 

(4) 
Die zum gemeinsamen Gebrauch bestimmten Anlagen und Einrichtungen können vom Mieter - soweit 
und solange vorhanden - mitbenutzt werden. Eine Verpflichtung des Vermieters wird hierdurch nicht 
begründet. Insbesondere steht es ihm frei, Anlagen und Einrichtungen jederzeit wieder abzuschaffen. 

(5) 
Regelungen für Wärmeversorgung 

Die Versorgung der Mietsache mit Wärme für Raumbeheizung erfolgt zurzeit durch den Vermieter. 

Der Vermieter behält sich vor, einen gewerbUchen WärmeUeferanten mit der Wärmeversorgung zu 
beauftragen, wenn dies nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien für 
den Mieter zumutbar ist. In diesem Fall ist der Mieter verpflichtet, im Rahmen der 
Heizkostenabrechnung die Kosten der Wärmelieferung im Sinne von §7 Abs. 4 der 
Heizkostenverordnung, §2 Ziffer 4c) der Betriebskostenverordnung vom 25.11.2003 zu entrichten. 

Auf Verlangen des Vermieters wird der Mieter einen eigenen WärmeUeferungsvertrag mit dem 
WärmeUeferanten abschließen, Wärme von diesem Unternehmen beziehen und die Wärmekosten an dieses 
Unternehmen bezahlen, wenn dies nach biUigem Ermessen unter Berücksichtigung der Interessen beider 
Parteien für den Mieter zumutbar ist. 

(6) 
Die Wohnung verfügt über einen Kabelanschluss. 
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VON 
len 

Mohamed Ramez Hamad Postfach 
Mietekonto 0535/1182817011032 K u n d e n s e A ^ ' ^ " i h H 28.05.2019 

Service-Nr.: 6^YAU 7UU uuu 
§ 2 Ausschluss der Garantiehaftung Fax-Nr.: 0234 314 888 4414 

E-Mail: service@vonovia.ae 

Für Mängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind, haftet der Vermieter nur, soweit er diese 
zu vertreten hat. Das Recht auf Minderung bleibt unberührt. 

Dieser Haftungsausschluss findet keine Anwendung, soweit der Vermieter die Mangelfreiheit oder eine 
bestimmte Eigenschaft der Mietsache zugesichert oder den Mangel argUstig verschwiegen hat. 

§ 3 Miete und Nebenleistungen 

(1) ^ / 
Die Miete beträgt monatlich bei Vertragsbeginn p4.06.2019): 

Grundmiete 468,90 EUR 
Vorauszahlung Betriebskosten (gem. Abs. 4) 193,00 EUR 
Vorauszahlung Heizkosten (Wärme- und Warmwasserkosten gem. Abs. 4) 88,00 EUR 

Gesamt 749,90 EUR 

Sollte das Mietverhältnis innerhalb einer gegebenenfalls verembarten grundmietfreien Zeit von dem 
Mieter gekündigt werden, entfällt die grundmietfreie Zeit ersatzlos. 
Der Mieter verpflichtet sich für diesen Fall, die Grundmiete rückwirkend auf den Zeitpunkt des 
Mietbeginns nachzuzahlen. 

(2) 
Die Miete ist monaüich im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden Monats, für den 
Vermieter kostenfrei zu entrichten. 

Der Mieter ist verpflichtet, die Miete - einschließlich Zuschlägen, Vergütungen, Vorauszahlungen und 
Pauschale - von einem Konto bei einem Geldinstitut abbuchen zu lassen und das dazu erforderUche 
Sepa-Mandat zu erteilen. Der Mieter hat ggf. ein Konto bei einem Geldinstitut anzulegen und für die 
Deckung des Kontos in Höhe der monatUch zu leistenden laufenden Zahlungen zu sorgen. Die dem 
Vermieter berechneten Kosten nicht emgelöster Lastschriften hat der Mieter zu tragen. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes ist der Mieter berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen. 

Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftliche 
Mahnung 2,50 Euro Mahnkosten zu fordern. Dem Mieter steht jederzeit der Nachweis offen, dass 
überhaupt keine oder nur wesentlich niedrigere Kosten entstanden sind. Dem Vermieter steht jederzeit 
der Nachweis offen, dass tatsächlich höhere Kosten entstanden sind. 

Diese Vermietung ist nach § 4 Nr. 12a UStG umsatzsteuerfrei. 

(3) 
Der Vermieter ist berechtigt, gesetzUch zulässige Mieterhöhungen vorzunehmen. 

Bei preisgebundenem Wohnraum giU die jeweils gesetzUch zulässige Miete als vertragUch vereinbart. 
Aufgrund der gesetzUchen Regelung kann sich eine rückwirkende Mieterhöhung ergeben. 
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(4) 
Neben der Miete werden die nachstehenden Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung vom 
25.11.2003 bzw. ihrer jeweils gültigen Fassung - bei preisgebundenen Wohnungen zzgl. des 
Umlageausfallwagnisses - umgelegt. 

Betriebskosten monatliche Vorauszahlungen für: 

a) die laufenden öffentliche Lasten des Grundstücks 
b) die Kosten der Wasserversorgung 
c) die Kosten der Entwässerung 
d) die Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage und Abgasanlage 
e) die Kosten des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage 
f) die Kosten der eigenständig gewerbUchen Lieferung von Wärme, auch 

aus Anlagen im Sinne des Buchstabens d) 
g) die Kosten der Remigung, Wartung und CO-Messung von Etagenheizungen und 

Gaseinzelfeuerstätten 
h) die Kosten des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage 
i) die Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, 

auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens h) 
j) die Kosten der Reinigung, Wartung und CO-Messung von Warmwassergeräten 
k) die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen 
1) die Kosten des Betriebs von Personen- und Lastenaufzügen 
m) die Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung 
n) die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung 
o) die Kosten der Gartenpflege 
p) die Kosten der Beleuchtung 
q) die Kosten der Schomsteinreinigung 
r) die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung 
s) die Kosten für den Hauswart 
t) die Kosten des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage 
u) die Kosten des Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz verbundenen 

privaten Verteilanlage 
v) die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für die Wäschepflege 
w) sonstige Betriebskosten, wie z. B. Kosten für Dachriimenreinigung, 

Überprüfung der Betriebssicherheit der Elekti-oanlage, Sicht- und Dichtigkeitsprüfungen 
der Gasleitungen, SateUitenanlage, kommerzieUe Antennenanlage, Säuberung von 
Flachdächern, Pflege von Dachbegrünungen, SolarkoUektoren und Fotovoltaikmodulen, 
Feuerlöscher und Feuerlöscheinrichtungen inkl. Austausch der Löschmittel, 
Lüftungsanlagen und Innenraumlüftungen, Rauchabzugsanlage, Brandschutzanlagen 
und Brandschutztüren, Notstromanlagen und Notstromaggregate, 
Blitzschutzanlagen und Hydranten, Abwasser/FäkaUenhebeanlage, 
Wasseraufbereitungsanlagen, Drainage und Drainagepumpe, Ölabscheider, 
Co-Anlage, Beheizung von Gemeinschaftsräumen, Wartung der Gas- und 
Elektrogeräte/Heizungs- und Warmwassergeräte, Tiefgaragen-, Garagen- und 
Stellplatzanlagen, RoUtoranlage, Duplex-Parksysteme, Gaswamanlage, 
Sprinkleranlage, Klimaanlage, Turmuhr, Ziersee, KTV-Anlagen, 
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Concierge/Wachschutz, Spielplatzgeräte und Austausch/Reinigung von Spielsand 
und Fallschutzkom, Überprüfung von Steigleitungen, Sondemutzungsgebühr für 
Straßenunterführung der Heizleitung, Wartung Rückstauventile, 
wiederkehrende Beiträge für öffentUche Verkehrsanlage, Schnee- und 
Eisbeseitigung, Aufwendungen für die Rauch-, Brandmelde- und Sprinkleranlagen, 
auch Wartung und Betrieb, Wartung und Batterieaustausch bei Rauchwammeldem, 
Gebühren für Multimedia-Anschluss (Femsehen, Radio, Internet, sonstige 
Multimedia-Anwendungen)*, sofern am Standort verfügbar und angeboten, Angebot 
freibleibend und für den Vermieter jederzeit widerruflich. 
(* Erfordert ggf. den Erwerb einer Set-Top-Box durch den Mieter gegen Zahlung 
einer Miete/Gebühr bzw. eines Kaufpreises.) 

Vorauszahlung für allgemeine Betriebskosten 193,00 EUR 

Vorauszahlung für Heizkosten (Wärme- und Warmwasserkosten) 88,00 EUR 

Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten wird der Vermieter jährUch abrechnen. Nach der 
Abrechnung kann durch Erklärung in Textform eine Anpassung der Vorauszahlung auf eine angemessene 
Höhe erfolgen. 

Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt wird, erfolgt die Abrechnung der Betiiebskosten jeweils für 
das Kalenderjahr nach dem Verhältnis der Wohnfläche, 
bei Eigentumswohnungen auf der Basis der Hausgeldabrechnung je Wohnung (Hausgeldabrechnung wird 
in der Regel nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile erstellt). 

Die Umlage der Heiz- und Warmwasserkosten erfolgt nach einem Maßstab, den der Vermieter unter 
Beachtung der Vorschriften der jeweils gültigen Heizkostenverordnung (HKV) nach billigem Ermessen 
bestimmt. 

Der Mieter ist berechtigt, die Abrechnung an Hand der beün Vermieter vorhandenen 
Abrechnungsunterlagen zu überprüfen. Der Vermieter hat die Originalbelege nach einem zertifizierten 
Verfahren eingescannt. Der Vermieter erfüUt das Prüfungsrecht des Mieters daher im RegelfaU durch 
Überlassung von Fotokopien der eingescannten Belege. Der Vermieter ist berechtigt, hierfür eine 
Entschädigung in angemessener Höhe je Kopie zu verlangen und auf diese Kosten einen Vorschuss zu 
erheben. 

Zieht der Mieter vor Ende eines Abrechnungszeitraums aus, so wird auch seine Abrechnung erst mit 
». der nächsten Gesamtabrechnung fälUg. In diesem Falle trägt der Mieter die Kosten der 
8 Zwischenablesung einschUeßlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung. Unterbleibt die 
I Zwischenablesung der Heizkostenverteiler, so wird nach Gradtagszahlen (§9b-Heizkostenverordnung) 
g abgerechnet. Gleiches giU, wenn bei Begmn des Mietverhältnisses eme Zwischenablesung nicht 
I stattgefunden hat. 
> 

f.-

I Bei VorUegen sachlicher Gründe können die Umlegungsmaßstäbe und Abrechnungszeiträume nach 
I biUigem Ermessen durch Erklärung m Schriftform/Textform an den Mieter mit Wirkung für den 
I nächsten Abrechnungszeitraum geändert werden. 
i 
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Der Vermieter ist berechtigt, unter Beachtung des Grundsatzes der WirtschafÜichkeit für zukünftige 
Abrechnungszeiträume zusätzUch zu den in diesem Absatz genannten allgemeinen Betriebskosten und 
Wärme- und Warmwasserkosten genannten Kosten auch solche Betriebskosten im Sinne der 
Betriebskostenverordnung nach billigem Ermessen auf den Mieter umzulegen und mit diesem 
abzurechnen, die derzeit nicht anfallen, aber später entstehen oder zukünftig vom Gesetzgeber neu 
eingeführt werden. Dies giU auch im Falle der Vereinbarung einer Pauschale. 

§ 4 Sicherheitsleistung 

Der Mieter verpflichtet sich, nach näheren Bestimmungen der Vermieterin eine Kaution in Höhe von 
937,80 EUR zu leisten. Der Mieter ist berechtigt, die Kaution in der gesetzUchen Weise mit drei 
gleichen monaüichen Teilzahlungen, die erste Rate fällig mit Beginn des Mietverhältnisses, zu leisten. 
Die Kaution darf drei Grundmieten nicht überschreiten. Sie ist seitens des Mieters nicht zur Deckung 
von Mietrückständen zu verwenden. 

Der Vermieter wird die Kaution getrennt von seinem Vermögen anlegen und zu Gunsten des Mieters 
mit dem üblichen Zinssatz für Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist verzinsen. 

Bei öffenüich geförderten Wohnungen darf die Kaution während der Dauer der Eigenschaft "öffentlich 
gefördert" nur zur Deckung von Ansprüchen der Vermieterin aus Schäden an der Wohnung oder 
unterlassenen Schönheitsreparaturen verwendet werden. 

Abweichend von Abs. 1 giU Folgendes, sofern bei Mietvertragsbeginn die Verpflichtung zur Zahlung 
einer Kaution von einer Kommune oder einer sonstigen öffenüichen Stehe übernommen wird: 

Der Mieter ist berechtigt, die Sicherheitsleistung durch die Garantieerklärung einer öffenüichen SteUe zu 
erbringen. Erlischt die Garantie, ist der Mieter selber zur Entrichtung der Kaution gemäß den Absätzen 
1 - 3 verpflichtet. 

Bestreitet der Mieter die Kaution aus emem Darlehen einer Kommune und verlangt die Darlehensgeberin 
eine vorzeitige Rückzahlung des Darlehens, ist der Mieter nach den Grundsätzen der Absätze 1 - 3 
verpflichtet, die Kaution aus eigenen Mitteln zu erbringen. 

§ 5 Schönheitsreparaturen 

(1) 
Die Wohnung ist unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergeben worden. Der Vermieter schuldet 

«. keine Schönheitsreparaturen. Es bleibt dem Mieter überlassen, ob er während des Mietverhältnisses 
8 Schönheitsreparaturen erledigt. Führt der Mieter Schönheitsreparaturen gleichwohl aus, hat dies 
t fachgerecht zu erfolgen. 
O 
(0 
CO 

§ § 6 Weitere Leistungen des Mieters 
o 
> 

OO 

I Vom Mieter sind folgende weitere Leistungen zu erbringen, weil die Miete diese Leistungen nicht deckt: 
ffi 
CO 
CM 
CO 

I - die zur gemeinsamen Benutzung bestimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen zu reinigen. Der 
§ Vermieter behält sich vor, diese Arbeiten an eine Fremdflrma zu vergeben. Bei einer Fremdvergabe 
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ist der Vermieter zur Abrechnung der entstehenden Kosten m den Betriebskosten berechtigt. 

- die Reinigung der privaten Hauszugänge, öffentUchen Bürgersteige und Straßen durchzuführen. Der 
Vermieter behält sich vor, diese Arbeiten an eine Fremdfirma zu vergeben. Bei einer Fremdvergabe 
ist der Vermieter zur Abrechnung der entstehenden Kosten in den Betiiebskosten berechtigt. 

- die Schneebeseitigung und das Sü-euen bei Glatteis entsprechend den öffenüich rechüichen 
Vorschriften bzw. der Ortsatzung der Gemeinde - im Wechsel mit den anderen Mietparteien des 
Hauses - auf den privaten Hauszugangswegen, öffentUchen Bürgersteigen und Straßen nach einem 
ggf. aufzusteUenden Plan bzw. einem beiUegendem Streuplan durchzuführen, weil die Miete diese 
Leistungen nicht deckt. Der Vermieter behält sich vor, diese Arbeiten an eine Fremdflrma zu 
vergeben. Bei einer Fremdvergabe ist der Vermieter zur Abrechnung der entstehenden Kosten in den 
Betriebskosten berechtigt. 

§ 7 Zusätzliche Vereinbarungen 

Gemeinschaftsantenne 

Der Vermieter behält sich vor, die Versorgung mit Hörfunk- und Fernsehempfang durch den Anschluss 
an ein Breitbandverteilemetz zur Verfügung zu stellen und m den Betriebskostenvorauszahlungen zu 
berücksichtigen; ggfs. auch die Bereitstellung sowie das Inkasso an Dritte weiterzugeben. 

Garantieerklärung 

Der Mieter ist zur Zeit nicht m der Lage, die aufgrund dieses Mietvertrages geschuldete Sicherheit zu 
erbringen. 
Die Stadt garantiert daher zunächst die Übernahme der ansonsten durch die Sicherheit abgedeckten 
Verbindlichkeiten des Mieters. 
Der Vermieter stundet dem Mieter die Sicherheitsleistung, solange die Garantie der Stadt besteht. 
Sobald die Garantie der Stadt erlischt, ist der Mieter verpflichtet, die Sicherheit gemäß der vertraglichen 
Regelung zu erbringen. 
Dies ist daim der Fall, wenn die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG eingesteUt ward. 
Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter umgehend über die EmsteUung der Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem BSHG zu informieren. 
Der Mieter soUte sich daher unbedingt schon während des Bestehens der Garantie bemühen, die 
Sicherheitsleistung - ggf. in Teilleistungen - selbst zu erbringen. 

«L Anbringen von Verkleidungen 
8 
0) 

g Das Anbringen von flächig verbundenen Verkleidungen jeder Art (hierunter fallen z.B. 
2 Styropordeckenplatten, Wand-Dekorplatten, Beschichtungen von Türen oder sonstigen 
I Einrichtungsgegenständen) ist nicht gestattet. 
> 
I Zustand der Wohnung 
s. m 
CM r) 

I Bevor das Objekt bezugsfertig ist, wird eme Sicherheitsüberprüfung der Elektrik durchgeführt. Dieser 
^ Sicherheits-Check gibt die Gewissheit, dass alle Elektromstallationen m der Wohnung auf dem jeweils 
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erforderUchen Stand der Sicherheitstechnik sind und dass keine Mängel vorliegen. 

Wenn Elektroleitungen in Ihrer Wohnung erneuert werden müssen, wird die Wohnung ohne 
Tapeten/Holzvertäfelung an Decken und Wänden übergeben. Diese Renovierungsarbeiten sind durch Sie 
durchzuführen. Bitte kalkulieren Sie die Renovierungskosten und -zeit bei Ihrem Einzug ein. 

Wenn Sie Embauten oder Einrichtungsgegenstände Ihres Vormieters übernehmen möchten, sind diese bis 
zum Abschluss der Arbeiten aus der Wohnung durch Sie zu entfernen und außerhalb der Wohnung zu 
lagern. 

Energieausweis: 

§ 16 Abs.2 ENEV 2014 sieht die Verpflichtung vor, dem Mieter im Zusammenhang mit der 
Anbahnung und/oder dem Abschluss dieses Vertrages einen Energieausweis zur Information zu 
übergeben, es sei denn es handelt sich um ein Objekt, das unter Denkmalschutz steht. Der Inhalt des 
Ausweises ist ausdrücklich nicht zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Er war auch nicht Gegenstand 
der Vertragsanbahnung. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der Energieausweis keine 
Rechtswirkung für diesen Vertrag hat und sich daraus keine Gewährleistungs- und 
Moderaisierungsansprüche herleiten lassen. Diese Grundsätze ergeben sich für die 
Modemisierungsempfehlungen entsprechend. Der Vermieter haftet im Falle der Unrichtigkeit des 
Energieausweises nur, faUs er dem Aussteller die von diesem verlangten Angaben zu Gebäude, Heizung 
und Energieverbrauch vorsätzUch oder grob fahrlässig falsch gemacht hat. 

Auswahlrecht des MesssteUenbetreibers 

Der Mieter kann für sich MesssteUenbetreiber frei wählen, soweit diese den gesetzUch geforderten 
einwandfreien MesssteUenbetrieb gewährleisten. Dieses Auswahlrecht überträgt der Mieter auf den 
Vermieter, der der Übertragung zustimmt. Der Vermieter wird das übertragene Auswahlrecht nur 
ausüben, wenn hierdurch für den Mieter Vorteile entstehen und keine Mehrkosten anfallen, vergUchen 
mit dem Fall, dass das Wahlrecht nicht übertragen und durch den Mieter ausgeübt worden wäre. 

Für den Fall, dass der Vermieter das Wahlrecht noch nicht ausgeübt hat, kann der Mieter mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Halbjahresende die Rückübertragung des Auswahlrechts ohne Angaben von 
Gründen schrifüich gegenüber dem Vermieter verlangen. Hat der Vermieter das Wahh-echt mdes 
ausgeübt, kann der Mieter nur dann eine Rückübertragung des Auswahlrechts schrifüich gegenüber dem 
Vermieter mit einer Frist von zwei Jahren zum Quartalsende verlangen, wenn nachweisUch seine 
Auswahl einen fachgerechten und gegenüber der Auswahl des Vermieters kostengünstigeren 

«L Messstellenbetrieb ermögUcht. 

t § 8 Mietdauer und Kündigung 
8 

I (1) 
% Das Mietverhältnis wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

I (2) 
CO 

I Der Vertrag kann vom Mieter bis zum dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des 
§ übernächsten Kalendermonats schriftUch gekündigt werden. Die frisüose Kündigung richtet sich nach den 
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gesetzUchen Vorschriften. 

(3) 
Die ordentUche Kündigung des Vermieters richtet sich nach den gesetzUchen Bestimmungen. 

(4) 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Vermieter nach der gesetzUchen Regelung 
außerordentUch frisüos kündigen. Ein wichtiger Grund Uegt vor, wenn dem Vermieter unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschulden des Mieters, und unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältiiisses nicht zugemutet werden kann. 

Ein wichtiger Grund Uegt insbesondere vor, wenn: 

a) der Mieter oder derjenige, welchem der Mieter den Gebrauch der Mietsache überlassen hat, die 
Rechte des Vermieters dadurch in erhebUchem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch 
Vernachlässigung der ihm obUegenden SorgfaltspfUcht erhebUch gefährdet oder sie unbefugt einem 
Dritten überlässt oder 

b) der Mieter den Hausfrieden nachhaltig stört, so dass dem Vermieter unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschulden des Mieters, und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann oder 

c) der Mieter für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines Teils 
der Miete, der eine Monatsmiete übersteigt, in Verzug ist oder 

d) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in 
Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht. 

§ 9 Keine stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses 

Der Vermieter ist nicht damit einverstanden, dass eme Verlängerung des Mietverhältnisses eintritt, wenn 
der Mieter nach Ablauf der Vertragszeit oder einer gewährten Räumungsfrist die Wohnung weiterhin 
benutzt; d.h. §545 BGB wird ausgeschlossen. 

§ 10 Benutzung der Mietsache, Änderungsrecht des Vermieters 

Die Hausordnung oder die Benutzungsordnung darf der Vermieter nachträgUch aufsteUen oder ändern, 
soweit dies ün Interesse einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung des Hauses dringend notwendig und für 
den Mieter zumutbar ist. Etwaige neue oder geänderte Regelungen werden dem Mieter besonders 
mitgeteilt. Darüber hinausgehende Regelungen bedürfen der Zustimmung des Mieters. 

§ 11 Erhaltung der Mietsache 

(1) 
Der Mieter hat die Mietsache sowie die zur gemeinschaftUchen Nutzung bestimmten Räume, 
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Einrichtungen und Anlagen schonend und pfleglich zu behandeln. Er hat msbesondere auch zur 
Vermeidung von Feuchtigkeits- und Frostschäden für ausreichende Lüftung und Heizung aller ihm 
überlassenen Räume zu sorgen. 

(2) 
Schäden in den Mieträumen, im Haus und an den Außenanlagen sind dem Vermieter unverzüglich 
anzuzeigen. Der Mieter haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obUegenden 
Anzeige- und Sorgfaltspflichten verursacht werden, insbesondere wenn technische Anlagen und sonstige 
Einrichtungen unsachgemäß behandeU, die überlassenen Räume nur unzureichend gelüftet, geheizt oder 
nicht genügend gegen Frost geschützt werden. Er haftet auch für Schäden, die durch seine /^gehörigen, 
Untermieter sowie von sonstigen Personen schuldhaft verursacht werden, die auf Veranlassung des 
Mieters mit der Mietsache in Berührung kommen. 

Besondere Hinweise 

Der Vermieter weist darauf hin, dass in der Wohnung sogenannte Floor-Flex-Platten als Bodenbelag 
verlegt worden sein könnten. Die vorgenaimten Platten enthalten in geringen Mengen Asbest als 
Füllmaterial, welches im vorhandenen Kunststoff fest gebunden ist. Diese glatten Kunststoffplatten weisen 
eine Kantenlänge von ca. 25 cm auf und sind zumeist marmoriert gemustert. 

Dieser Bodenbelag kann intakt völlig unbedenklich genutzt werden. Geschädigte oder lose Platten sind 
aber unbedingt dem Vermieter zu melden. Die Platten dürfen auch nicht bearbeitet werden. Der Mieter 
hat es daher zu unterlassen, sie anzubohren, abzuschleifen, zu schneiden oder zu entfernen. SoUte sich 
z.B. beün Renovieren emer Wohnung heraussteUen, dass sich unter dem verklebten Teppich derartige 
Floor-Flex-Platten befinden, die sich beim Entfernen des Altbelages lösen, so smd die Arbeiten sofort 
einzustellen und der Vermieter ist entsprechend zu mformieren. 

Der Vermieter weist des Weiteren darauf hin, dass zur Erhaltung der Trinkwasserqualität regelmäßig an 
allen TrinkwassersteUen heißes und kaltes Wasser entnommen werden sollte. Insbesondere nach einer 
längeren Abwesenheit kann sich die Trinkwasserqualität durch stehendes Wasser auch durch Bildung von 
LegioneUen verschlechtert haben. Daher soUte nach längerer Abwesenheit an jeder TrinkwassersteUe das 
kalte Wasser so lange auslaufen bis es gleichbleibend kalt ist und das warme Wasser so lange, bis es 
gleichbleibend heiß ist. Dies giU auch für Duschen oder Duschwannen. Dabei sollte der Duschkopf 
unbedingt auf den Wannenboden gelegt werden, ohne dass es spritzt. Unabhängig davon ist eine 
regelmäßige Reinigung und Entkalkung der Wasserhähne, Duschköpfe und -schlauche sowie der 
Perlatoren ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Trinkwasserqualität. 

§ 12 Erhaltung, Modernisierung und Energieeinsparung 

Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Mietsache oder zur Einsparung von Energie oder 
Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraumes hat der Mieter zu dulden, soweit sich die Verpflichtung 
dazu aus § 554 des BürgerUchen Gesetzbuches (BGB) ergibt. Bei Mieterhöhungen wegen Modernisierung 
smd §§ 559 bis 559b BGB zu beachten. 

§ 13 Zustimmungspflichtige Handlungen des Mieters 

(1) 
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Mit Rücksicht auf die Gesamüieit der Mieter und ün Interesse einer ordnungsgemäßen Bewörtschaftung 
des Gebäudes, des Grundstücks und der Wohnung, benötigt der Mieter die vorherige Zustimmung des 
Vermieters, wenn er: 

a) die Wohnung oder emzehie Räume entgelüich oder unentgelüich Dritten überlässt, es sei denn, es 
handeh sich um eme unentgelüiche Aufnahme von angemessener Dauer (Besuch), 

b) die Wohnung oder emzelne Räume zu anderen als Wohnzwecken benutzt oder benutzen lässt, 

c) Schüder (ausgenommen übUche Namensschilder an den dafür vorgesehenen Stehen), Aufschriften oder 
Gegenstände jeglicher Art m gemeinschafüichen Räumen, am Gebäude anbringt oder auf dem 
Grundstück aufsteUt, 

d) Tiere hält, soweit es sich nicht um übUche Kiemtierhaltung handeU (z.B. Fische, Hamster, Vögel), es 
sei denn in § 7 ist etwas anderes vereinbart, 

e) /^tennen aufsteUt, anbringt oder verändert, 

f) von der laut ÜbergabeprotokoU vereinbarten Beheizungsart abweicht, 

g) m den Mieti-äumen, ün Gebäude oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, EmsteU-
oder AbsteUplätze ein Kraftfahrzeug emschUeßlich Moped oder Mofa absteUen will, 

h) Um-, An- und Einbauten sowie Installationen vommimt, die Mieti-äume, Anlagen oder Einrichtungen 
verändert; dies giU auch, soweit die Maßnahmen für die behmdertengerechte Nutzung der Mietsache 
oder den Zugang zu ihr erforderlich smd. Dies giU auch für Um-, An-, Einbauten und 
Veränderungen auf dem Hausgrundstück (msbesondere für die Anpflanzung von Gehölzen oder 
Bäumen, die /mlage von Zuwegungen oder Sitzplätzen, die Errichtung von Zäunen oder sonstigen 
Abgrenzungen, die Errichtung von Unterständen, Gartenhäusern oder ähnlichen Aufbauten sowie die 
Verlegung von Versorgungsleitungen), 

i) Heizöl oder andere feuergefährliche Stoffe lagern will, 

j) weitere Schlüssel anfertigen lassen wiU. 

(2) 
Die Zustimmung des Vermieters soll schrifüich erfolgen; dies schließt nicht aus, dass die 
Vertragsparteien im Emzelfall eine mündliche Verembarung ti-effen. Die Zustimmung kann unter 
Auflagen erfolgen. 

(3) 
Für die Fälle der Überlassung der Wohnung oder emzehier Räume nach Absatz la) gelten die 
Bestimmungen des § 553 BGB. 

Bei Maßnahmen, die für die behmdertengerechte Nutzung erforderUch smd, gelten die Bestimmungen des 
§ 554a BGB. 
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(0 

Der Vermieter erteilt in den übrigen Fällen des Abs. 1 die Zustimmung, wenn die Handlung dem 
übUchen Mietgebrauch entspricht und kerne berechtigten Interessen des Vermieters entgegenstehen und 
Belästigungen anderer Hausbewohner und Nachbarn sowie Beemti-ächtigungen der Mietsache und des 
Grundstücks nicht zu erwarten sind. 

(4) 
Der Vermieter kann eme erteilte Zustimmung widerrufen, wenn Auflagen nicht eingehalten, Bewohner, 
Gebäude oder Grundstück gefährdet oder beemti-ächtigt oder Nachbarn belästigt werden oder sich 
Umstände ergeben, unter denen eme Zustimmung nicht mehr erteilt werden würde. 

(5) 
Soweit der Mieter mit Zustimmung des Vermieters Maßnahmen nach Abs. 1 vommimt, so smd 
erforderUche Instandhaltungen und -Setzungen allem Sache des Mieters. Der Mieter ist für den 
verkehrssicheren Zustand der von ihm vorgenommenen baulichen Änderungen, Um-, An-, Embauten etc. 
verantwortlich. Soweit durch die von ihm vorgenommenen Maßnahmen Schäden bei Dritten eintreten, so 
steUt der Mieter den Vermieter im Innenverhältiiis von der Haftung frei. 

(6) 
Für die AufsteUung und Betiieb von handelsüblichen Waschmaschmen, Trockenautomaten und 
Geschirrspühnaschmen bedarf der Mieter kemer vorherigen Zustimmung des Vermieters. Der Mieter hat 
dabei jedoch die emschlägigen technischen Vorschriften und die verkehrsübUchen Regehi zu beachten, 
um die mit der AufsteUung und Betiieb derartiger Geräte verbundenen Beemträchtigungen und Schäden 
zu verhindern. 

Vor AufsteUung hat der Mieter dem Vermieter seme Absicht anzuzeigen, damit eventueUe Gefahren für 
die Mietsache etc. abgeklärt werden können. 

§ 14 Besichtigung der Mietsache durch den Vermieter 

(1) 
Beaufti-agte des Vermieters können m begründeten FäUen die Mietsache nach rechtzeitiger Ankündigung 
bei dem Mieter zu angemessener Tageszeit besichtigen oder besichtigen lassen. 

(2) 
In dringenden Fällen (z. B. bei Rohrbruch oder Frostgefahr) ist der Vermieter bei Abwesenheit des 
Mieters berechtigt, die Mieti-äume auf Kosten des Mieters öffnen zu lassen, sofern die Schlüssel dem 
Vermieter nicht zur Verfügung stehen. Der Mieter ist unverzügUch zu benachrichtigen. 

§ 15 Fortsetzung des Mietverhältnisses bei Tod des Mieters 

(1) 
Ist das Mietverhältnis mit mehreren Mietern abgeschlossen, so wird es nach dem Tod emes der Mieter 
mit den überiebenden Mietern fortgesetzt. Diese können das Mietverhältiiis mnerhalb emes Monats, 
nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntiiis erlangt haben, außerordenüich mit der gesetzUchen Frist 
kündigen. 

(2) 
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Führt der Mieter mit semem Ehegatten emen gememsamen Haushalt m der Wohnung, so tiritt mit dem 
Tode des Mieters der Ehegatte m das Mietverhältiiis ein. Dasselbe gilt für den Lebenspartiier. Erklärt 
der Ehegatte oder der Lebenspartner bbmen emes Monats, nachdem er vom Tode des Mieters Kenntiiis 
erlangt hat, dem Vermieter gegenüber, dass er das Mietverhältiiis nicht fortsetzen wiU, so gUt sein 
Eintritt in das Mietverhältnis als nicht erfolgt. 

(3) 
Im Übrigen gelten ün Falle des Todes des Mieters die gesetzUchen Bestimmungen. 

(4) 
Der Vermieter kann, falls der verstorbene Mieter kerne Mietsicherheit geleistet hat, von den Personen, 
die m das Mietverhältiiis emgeü-eten sind oder mit denen es fortgesetzt wird, nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelung eme Sicherheitsleistung verlangen. 

§ 16 Rückgabe der Mietsache 

(1) 
Bei Beendigung des Mietverhältiiisses smd die überlassenen Räume in ordnungsgemäßem Zustand zu 
übergeben. 

(2) 
Hat der Mieter Änderungen an der Mietsache vorgenommen, so hat er den ursprüngUchen Zustand 
spätestens bis zur Beendigung des Mietverhältiiisses wiederherzusteUen, soweit nichts anderes verembart 
ist oder wird. Für /Vnlagen und Einrichtungen (auch Schüder und Aufschriften) mnerhalb und außerhalb 
der Mieti-äume giU das Gleiche. Der Vermieter kann verlangen, dass Emrichtungen beim Auszug 
zurückbleiben, wenn er den Mieter angemessen entschädigt. Dem Vermieter steht dieses Recht nicht zu, 
wenn der Mieter an der Mitnahme em berechtigtes Interesse hat. 

(3) 
Bei Auszug hat der Mieter alle Schlüssel an den Vermieter zu übergeben; andemfaUs ist der Vermieter 
berechtigt, auf Kosten des Mieters die Räume öffnen und neue Schlüssel anfertigen zu lassen, es sei 
denn, der Mieter macht glaubhaft, dass em Missbrauch ausgeschlossen ist. 

§ 17 Mehrere Mieter, Gesamtschuld, Vollmacht 

Mehrere Mieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag als Gesamtschuldner. 
WUlenserklärungen smd gegenüber allen Mietern abzugeben. Für die Rechtswirksamkeit des Zugangs 
genügt es, wenn dieser Zugang emem der Mieter gegenüber erfolgt. Diese Empfangsvolhnacht, die auch 
für die Entgegennahme von Kündigungen giU, kann aus berechtigtem Interesse widerrufen werden. 

§ 18 Vertragsimterlagen 

Das ÜbergabeprotokoU wird bei der Wohnungsübergabe aufgenommen, unterschrieben und ausgehändigt. 

Auch folgende Unterlagen smd BestandteU dieses Mietvertrages: 

- Hausordnung 
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- Datenschutzinformation 

Der Mieter bestätigt, diese Unterlagen erhalten zu haben. Der Vermieter behält sich Anpassungen der 
Datenschutzinformation vor. Die jeweils aktuelle Fassung der Datenschutzmformation kann der Mieter im 
Internet unter www.vonovia.de/datenschutz abrufen oder vom Vermieter die ÜbermitÜung in Papierform 
verlangen. 

Der Mieter bestätigt, dass er alle gewünschten Informationen über das Mietverhältiiis erhalten hat. Er 
bestätigt femer, dass er vor Unterschrift des Mietvertrages genügend Zeit hatte, den Mietvertrag und die 
Benutzungsordnung zu lesen. 

§ 19 Eigentumswohnung 

SoUte die angemietete Wohnung während der Mietzeit m eme Eigentumswohnung umgewandeh werden, 
so erklärt sich der Mieter bereits jetzt ausdrücklich bereit, Beschlüsse der 
Wohnungseigentümergememschaft, die sich auf den hier abgeschlossenen Mietvertrag auswirken, mit dem 
Zeitpunkt ihres Inkraftti-etens als wirksamen BestandteU des Mietvertrages anzuerkennen. 

Das Wohnungsuntemehmen verpflichtet sich, den Mieter von derartigen Beschlüssen schrifüich m 
Kenntnis zu setzen. 

Ist oder wird die Mietsache m eme Eigentumswohnung umgewandelt, so gUt ergänzend die Hausordnung 
der Wohnungseigentümergememschaft. Bei Widersprüchen geht die Hausordnung der 
Eigentümergemeinschaft vor. 

§ 20 Änderungen 

Ändemngen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie m Textform verembart smd. 

Die Vorschriften über Dienst- und Werkswohnungen bleiben unberührt. 

§ 2 1 Streitbeilegung, Gerichtsstand 

Die Vermieterin ist zur TeUnahme an emem StreitbeUegungsverfahren vor emer 
VerbraucherschUchtungssteUe weder bereit noch verpflichtet. Für Sti-eitigkeiten aus diesem Vertrag ist das 
Gericht zuständig, m dessen Bezirk die Wohnung liegt. 

§ 22 Zusätzliche Vereinbarungen zur Energiebelieferung 

Belieferung mit Grünstrom durch die Vonovia Energie Service GmbH 
Wenn Sie die BeUeferang mit Grünstiom durch die Vonovia Energie Service GmbH wünschen, kreuzen 
Sie bitte an: 

D Ja, ich wünsche die BeUeferung mit Grünstrom durch die Vonovia Energie Service 
GmbH 

Mit memer Unterschrift beaufti-age ich die Vonovia Energie Service GmbH, die oben genannte Wohnung 
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zu den AUgememen Vertragsbedmgungen für Sti-omlieferungen der Vonovia Energie Service GmbH m 
Uu-er aktueU gültigen Fassung mit Sti-om zu beliefem. Die dort m Ziffer 6 enüialtene 
Widemifsbelehrung habe ich zur Kenntiiis genommen. Das Widermfsrecht bezieht sich ausschUeßUch auf 
die BeUefemng von Sti-om und umfasst nicht das Mietvertragsverhältiiis. 

Der Sti-omUefervertrag kommt mit Annahme durch die Vonovia Energie Service GmbH im Ihnen 
gesondert zugehenden Bestätigungsschreiben (Vertragsbestätigung) zustande. 

Ihre Entscheidung zur Beaufti-agung der Vonovia Energie Service GmbH hat kerne Auswkkung (weder 
positiv noch negativ) auf das Mietvertragsverhältiiis. 

Anmeldung von Strom und Gas / Weitergabe der Mieterdaten an den Grundversorger 

Der Mieter wü-d darauf hingewiesen, dass er verpflichtet ist, den Sti-om- und soweit 
vorhanden auch den Gasanschluss für seme Wohnung umgehend nach semem Emzug bei emem 
Versorger anzumelden. Soweit er die Vonovia Energie Service GmbH mit der EnergieUeferung 
beaufti-agt hat, ist diese Verpflichtung dadurch bereits erfüUt. 

Für den Fall, dass sich der Mieter nicht für die EnergiebeUefemng durch die Vonovia Energie Service 
GmbH entscheidet, erklärt sich der Mieter ausdrückUch damit emverstanden, dass der Vermieter den 
Gmndversorger über seinen Emzug unter Nennung seines Namens und semer Adresse mformiert. 

§ 23 Anwendungsbereich 

Die vorstehenden vertraglichen Verembamngen beti-effen mit Ausnahme des § 22 ausschUeßUch das 
Mietverhältiiis und fmden kerne Zuwendung auf den Sti-omliefervertrag. So beziehen sich insbesondere 
die Regelungen zur Mietdauer und Kündigung nur auf den Mietvertrag. 

Die Regelungen zur Sü-omlieferung ergeben sich ausschUeßUch aus der Beaufti-agung (§ 22 dieses 
Vertrages) und aus den beiliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen für Sti-omliefemngen. 

§ 24 VoUmacht AuskunftserteUung Leistungsträger und Belegungsberechtigter 

Sollte der Mieter bereits zu Begmn des Mietverhältiiisses oder aber erst im laufenden Mietverhältiiis 
staaüiche Transferleistungen beziehen, ist der Vermieter für diesen Fall bevollmächtigt, Auskünfte über 
den Leistungsfall des Mieters bei dem zuständigen Leistungsti-äger einzuholen. Der Vermieter ist 
ebenfalls bevolhnächtigt den zuständigen Leistungsti-äger über Mietänderungen (Mietanpassungen, 
Nebenkostenabrechnungen usw.) schrifüich zu mformieren. Die Bevolhnächtigung dient msbesondere der 
Erleichtemng und Beschleunigung der dkekten Kommunikation zwischen Vermieter und 
Transferieistungsgeber, um mögliche aufti-etende Probleme bei der Durchfühmng des Mietverhältiiisses 
für den Mieter zeitiiah beilegen zu können, wie z.B. bei emgeti-etenen Mietiückständen, bei 
Mieterhöhungsverlangen des Vermieters etc.. Die Bevolhnächtigung gilt nur und solange der Mieter 
Transferieistungen empfängt, es sei denn, es handelt sich um Fordemngen anlässUch der Abwicklung des 
beendeten Mietverhältiiisses. Hierunter fälU beispielsweise die Anfrage beün Leistungsti-äger hmsichüich 
der Rückzahlung der Kaution, der Auszahlung bestehender Guüiaben aus Betiiebskostenabrechnungen, 
Fordemngen aus nicht durchgeführten Schönheitsreparaturen und Vergleichbares. 
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28.05.2019 

Sofem es sich bei der Wohnung um eme Wohnung mit emem sogenannten Belegungsrecht handelt, 
weisen wü- darauf hm, dass wir nach Zustandekommen sowie bei Kündigung des Vertrages Ihren 
Namen sowie die Anschrift des beti-effenden Gebäudes an den Belegungsberechtigten weiterieiten. 

ft^rUtXNA/V den f-^. Of^.Zo 

iXi 

iXi 

Mohamed Ramez Hamad 

Heba Al Ahmad 
Vonovia Kundenservice GmbH 

- ün Namen und für Rechnung für Barmer Wohnungsbau Gmndbesitz IV GmbH 

8 
CO 
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Hausordnung \/OnO\7IA 

Das Zusammenleben in emer Hausgememschaft erfordert gegenseitige Rücksichtiiahme aller Hausbewohner 
und deren Besucher. Um das ungestörte Zusammenleben zu erreichen, ist die nachfolgende Hausordnung 
als rechtsverbmdUcher BestandteU des Mietvertrages emzuhalten. 

I. Schutz vor Lärm 

(1) Vermeidbarer Lärm belastet unnötig aUe Hausbewohner. Deshalb ist Musizieren während der 
aUgememen Ruhezeiten von 13 bis 15 Uhr mid von 22 bis 8 Uhr untersagt. Femseh-, Radio- und 
Tongeräte smd stets auf Zünmeriautstärke emzusteUen; die Benutzung ün Freien (auf Baikonen, 
Loggien et cetera) darf die übrigen Hausbewohner nicht stören. 

(2) Smd bei hauswüischafüichen und handwerkUchen Arbeiten m Haus, Hof oder Garten belästigende 
Geräusche nicht zu vermeiden (Klopfen von Teppichen und Läufem, Staubsaugen, Rasenmähen, 
Bastehi und dergleichen), so smd diese Verrichtungen werktags m der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 
von 15 bis 18 Uhr vorzunehmen. 

(3) Baden und Duschen sollte üi der Zeit von 22 bis 6 Uhr vermieden werden, soweit auf Gmnd der 
Bauart des Gebäudes die Nachtiiihe der übrigen Hausbewohner gestört wird. 

(4) Kmderspiel. Kmder soUen mögUchst auf den Spielplätzen spielen. Bei Spiel und Sport m den 
Anlagen muss auf die Aimohner und Bepflanzung Rücksicht genommen werden. Lärmende Spiele 
und Sportarten (zum Beispiel Fußball) sind auf den umnittelbar an die Gebäude angrenzenden 
Freiflächen, im Treppenhaus und m sonstigen Nebenräumen nicht gestattet. 

(5) Fesüichkeiten aus besonderem Anlass, die sich über 22 Uhr hmaus erstirecken. sollen den übrigen 
Hausbewohnern rechtzeitig angekündigt werden. Dies kann sowohl m emem persönUchen Gespräch als 
auch über emen Aushang erfolgen. Bitte nehmen Sie auch mit vorheriger Ankündigung Rücksicht auf 
Ihre Nachbarn. 

(6) Bei schwerer Erkrankung emes Hausbewohners ist besondere Rücksichtiiahme geboten. 

II. Sicherheit 

(1) Zum Schutz der Hausbewohner smd die Haustür von 21 bis 6 Uhr und die Kelleremgänge und 
Hoftüren ständig geschlossen zu halten. Wer die Haustür zwischen 21 und 6 Uhr oder 
Kellereingangstüren und Hoftüren öffnet, hat sie sofort nach Benutzung wieder zu schließen. 

(2) Haus- und Hofemgänge, Treppen und Flure erfüllen Uiren Zweck als Fluchtweg nur, wenn sie 
freigehalten werden. Sie dürfen daher nicht zugeparkt oder durch Fahr- und Motorrader, 
Kinderwagen et cetera versperrt werden. 

(3) Das Lagern von feuergefährlichen, leichtentzündbaren sowie Gemch vemrsachenden Stoffen m Keller-
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Oder Bodenräumen ist untersagt. Auf dem gememsamen Trockenboden und den gememschafüichen 
Raumhchkeiten, Fluren und KeUergängen dürfen kerne Gegenstände abgesteUt werden. 

(4) Spreng- und Explosionsstoffe dürfen nicht m das Haus oder auf das Gmndstück gebracht werden Bei 
der Lagemng von Heizöl smd die amüichen RichÜmien zu beachten. 

(5) Bei Undichtigkeiten oder sonstigen Mängehi an den Gas- und Wasserieitungen smd sofort das Gas-
und Wasserwerk sowie der Vermieter zu benachrichtigen. Wird Gasgemch m emem Raum bemerkt 
darf dieser nicht mit offenem Licht betreten werden. Elektiische Schalter smd nicht zu betätigen. Die 
Fenster smd zu öffnen. Der Haupüiahn ist zu schUeßen. 

(6) Versagt die allgememe Flur- und Treppenbeleuchtung, so ist unverzügUch der Vermieter oder sem 
Beaufü-agter zu benachrichtigen. Bis Abhilfe geschaffen ist, soU der Hausbewohner für ausreichende 
Beleuchtung der zur Wohnung führenden Treppe und des dazugehörenden Flures sorgen. 

(7) Das GriUen mit festen oder flüssigen Bremistoffen ist auf BaUconen, Loggien und auf den unmittelbar 
am Gebäude Uegenden Flächen nicht gestattet. 

(8) Fußmatten im Treppenhaus müssen mtschfest sem und dürfen nicht auf Treppenstufen gelegt werden. 

(9) KeUer und Boden dürfen nicht mit offenem Licht beü-eten werden. Das Rauchen auf dem Boden ist 
verboten. 

(10) Werden Öfen oder Herde aufgesteUt, so hat der Mieter für den ordnungsgemäßen Kammanschluss mit 
Rußabsperrer zu sorgen. Die Remigmig der Ofem-ohre ist Sache der Mieter. Öfen- und Herde 
müssen unter dem Aschenfall mit emer feuersicheren Unteriage versehen werden, die vom 40 cm 
und seiüich je 20 cm unter dem Ofen hervorsteht. 

(11) Rückstauverschlüsse m den Süikkästen der KeUerräume dürfen nur bei Benutzung der Waschküche 
und bei der Remigung der Kellerräume geöffnet werden. 

(12) Dach- und Notausgänge sowie Flachdächer dürfen nur im Falle der Gefahr benutzt bzw. beti-eten 
werden. 

III. Reinigung 

(1) Haus und Grundstück smd sauber zu halten. Vemnremigungen smd von dem verantwortUchen 
Hausbewohner unverzüglich zu beseitigen. 

(2) Die Hausbewohner haben die KeUerflure, Treppen, die Treppenhausfenster, Treppenhausflure mid den 
Boden abwechsekd nach emem bei Bedarf aufzusteUenden Remigmigsplan zu remigen. Das Bohnem 
ün Treppenhaus ist nicht gestattet. 

(3) Soweit vertragUch nichts anderes vorgesehen ist, haben die Hausbewohner abwechsehid nach emem 
bei Bedarf vom Vermieter aufzusteUenden Remigmigsplan die Zugangswege außerhalb des Hauses 
emschUeßlich der Außentreppen, den Hof. den Standplatz der MüUgefäße, den Bürgersteig vor dem 
Haus, die Fahrbahn, sofem es das m der Gememde geltende Ortsrecht bestimmt, zu remigen sowie 
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die Schnee- und Eisbeseitigmig und das Streuen bei Glätte durchzuführen. Maßnahmen gegen 
Winterglätte müssen zwischen 6 mid 21 Uhr wirksam sein, soweit nicht durch behördliche 
Bestimmmigen hierfür andere Zeiten festgelegt worden smd. Der Mieter ist verpflichtet. Gerätschaften 
und Stireugut selbst zu steUen. 

(4) AbfaU mid Um-at dürfen nur m den dafür vorgesehenen MüUgefäßen gesammeU werden. Sperriger 
AbfaU Kartons et cetera dürfen nur zerklemert m die MüUgefäße geschüttet werden. Es ist darauf zu 
achten dass kern Abfall oder Unrat ün Haus, auf den Zugangswegen oder dem Standplatz der 
MüUgefäße verschüttet wird. Soweit die MüUabfuhr den Transport der MüUtomien vom Standplatz aus 
ablehnt, smd die Mieter verpflichtet, die Tomien zu dem von der MüUabfuhr festgelegten Abholplatz 
zu schaffen und die leeren Tonnen alsbald zurückzubefördem. 

(5) Waschküche mid Trockenräume stehen entsprechend der EinteUmig durch den Vermieter zur 
Benutzmig zur Verfügung. Nach Beendigung der Wäsche smd Waschraum mid sämüiche 
Emrichtungsgegenstände griindUch zu remigen. Waschküchen mid Trockenraumschlüssel smd pmiküich 
an den Nachfolger weiterzugeben. Auf den BaUconen darf Wäsche nur miterhalb der Bmstmig 
getirocknet werden. 

(6) Teppiche dürfen nur auf dem dafür vorgesehenen Platz geremigt werden. Das Remigen von Textilien 
und Schuhwerk darf nicht üi den Fenstem. über den BaUconbriistungen oder ün Treppenhaus 
erfolgen. 

(7) Blumenbretter und Blumenkästen müssen sachgemäß und sicher angebracht sein. Beün Gießen von 
Blumen auf BaUconen und Fensterbänken ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der 
Hauswand hemnter läuft und auf die Fenster und Balkone anderer Hausbewohner rinnt. 

(8) In die Toiletten mid/oder Abflussbecken dürfen Haus- und Küchenabfälle, Papierwmdehi u.a. nicht 

geschüttet werden. 

(9) Die Wohnung ist auch m der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch möglichst 
kurzfristiges Öffnen der Fenster. Zum Treppenhaus hm darf die Wohnung, vor allem aber die 
Küche, nicht entiüftet werden. 

(lO)KeUer-, Boden- und Treppenhausfenster smd üi der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten. 
Dachfenster smd bei Regen und Unwetter zu verschließen und zu verriegehi. 

(ll)Smkt die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt, smd alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um 
em Emfrieren der sanitären Anlagen zu vermeiden. 

(12) Für die Dauer semer Abwesenheit oder im Krankheitsfalle hat der Hausbewohner dafür Sorge zu 
tragen, dass die Remigungspflichten emgehalten werden. Bei längerer Abwesenheit ist der Schlüssel 
zu hmterlegen. Der Vermieter ist hierüber zu unterrichten. 

(13) Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und Griinflächen ist nicht erlaubt. 
Fahrzeuge dürfen mnerhalb der Wohnanlage nicht gewaschen werden. Ölwechsel und Reparaturen an 
Fahrzeugen smd nicht gestattet. 

(14) Das Benutzen der EmsteUplätze als Dauerparkplätze, das Abgrenzen oder Bezeichnen für eigene 
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Zwecke und das AbsteUen abgemeldeter Kraftfahrzeuge ist nicht gestattet. 

rv . Gemeinschaftseinrichtungen 

Für die Gememschaftseüirichtungen gelten die Benutzungsordnungen sowie Bedienungsanweisungen und 
Hmweisschilder. EmteUungspläne smd zu beachten. 

Personenaufzüge 

(1) Der Aufzug darf von Klemküidem nur üi Begleitung Erwachsener benutzt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass der Personenaufzug nicht umiötig benutzt wird. Dauerbelastungen führen zu Schäden. 

(2) Der Fahrkorb ist ün Imiem entsprechend dem Remigungsplan des Vermieters von den 
Hausbewohnem zu remigen. In den Personenaufzügen dürfen schwere und sperrige Gegenstände 
Möbelstücke und dergleichen nur befördert werden, wemi die zulässige Nutzlast des Aufzuges nich; 
überschritten wü-d. ^ 

(3) 

(1) 

Die Benutzung des Fahrstuhls zum Zwecke der Befördemng von Umzugsgut muss dem Vermieter mit 
Angabe des Transportunternehmens angezeigt werden. Die Fahrkorbkabme ist m diesem Fall m 
geeigneter Form zu schützen. Verschmutzungen smd unverzügUch durch den Vemrsacher zu 
beseitigen. Sofem eme vorhandene Aufzugserweitemng genutzt werden soU, darf nur die mit der 
Wartung und Reparatur des Aufzuges beauftragte Fimia, die hierfür erforderlichen technischen 
Vorkehmngen treffen. Im Anschluss ist durch die Wartungsfmna der urspriingliche Zustand 
wiederherzustellen. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Mieter welcher die 
Aufzugserweitemng bei der Wartungsfuma beaufti-agt hat. 

Gemeinschaftsantenne \ l 

' - Die Verbüidung der Antemienanschlussdose m der Wohnung zum Empfangsgerät darf nur mit dem 
hierfür vorgeschriebenen Empfängeranschlusskabel vorgenommen werden. Soweit das Kabel nicht von 
dem Vermieter zur Verfügung gesteht wü-d, hat es der Hausbewohner auf seüie Kosten zu 
beschaffen^ Der Anschluss darf nicht mit anderen Verbmdmigskabehi vorgenommen werden, wdl 
hierdurch der Empfang der anderen TeUnehmer gestört wird. Dariiber hmaus besteht die Gefahr dass 
das eigene Gerät beschädigt wkd. 

Der Hausbewohner hat den vom Vermieter beauftragten Stellen jederzeit Auskünfte hmsichüich der 
Empfangsanlage und der angeschlossenen Geräte zu erteUen, zwecks Vornahme von Konti-oUen oder 
Reparahirarbeiten an der Empfangsanlage das Betreten der Mieträume zu verkehrsüblichen Tageszeiten 
bzw. den Testsendezeiten zu gestatten und ggf die Kontrolle der an der Gemeüischaftsantemienanlage 
angeschlossenen Geräte zu ermögUchen. 

Müllschluckanlage 

Die Müllschluckanlage darf nur m der Zeit von 8 bis 20 Uhr benutzt werden. Flaschen 
Blechbuchsen mid ähnlich schwer bzw. unbremibare Gegenstände smd m die MüUtomie emzuwerfen' 
damit eme Beschädigmig oder Verstopfmig der MüUverbremimigsanlage vemiieden wird. Pappe- oder 
StoffbaUen smd aus dem gleichen Gnmd zu zerklemem. Der Emwurfschacht ist durch Rüttehi bzw 
Schieben mittels Handbesen oder dergleichen nach Benutzung zu leeren. Lautes Poltem ist hierbei zu 
vermeiden. Vorbei gefallener MüU ist selbstverständüch aufzuheben. Klemmende Schachtdeckel dürfen 
mcht mit Gewalt geschlossen werden. Die Verstopfung ist dem Vermieter zu melden 

(2) 
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Kinderspielplätze 
Die Sauberhaltung des Sandkastens nebst Umgebung gehört zu den Obliegenheiten der Eltem, deren 
Kmder ün Sandkasten spielen. Das Spielen fremder Küider auf dem zum Hause gehörenden 
Grundstück ist gmndsätzhch nur m Gemeüischaft mit Küidem der Hausbewohner gestattet. Die Eltem 
der spielenden Kmder haben darauf zu achten, dass das benutzte Spielzeug nach Beendigung des 
Spielens aus dem Sandkasten entfemt wkd. Haustiere smd vom Spielplatz fernzuhalten. 
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